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Klimafreundlich Kilometer sammeln!

Waldkirch beteiligt sich an der Aktion „STADTRADELN“

Gemessen an der Mitgliederzahl ist das 1990 gegründete „Klima-Bündnis“ das
weltweit größte Städtenetzwerk, das lokale Maßnahmen für den globalen Kli-
maschutzergreift. EineAktiondesKlima-Bündnisses ist das„STADTRADELN“.
Vom 1. bis zum 21. Juli beteiligt sich die Stadt Waldkirch an der Aktion und will
dafür möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zu sammeln. Teams aus Ver-
einen, Unternehmen, Bürgern und Kommunalpolitikern treten für Radförde-
rung, Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale und tragen während des
dreiwöchigen Aktionszeitraumes ihre klimafreundlich zurückgelegten Kilo-
meter über einen „Online-Radelkalender“ ein. Die Ergebnisse der Kommunen
und Teams werden auf der STADTRADELN-Internetseite veröffentlicht. Die
fahrradaktivsten Kommunenwerden ausgezeichnet, die fleißigsten Teams und
Radelnden können Preise gewinnen.
Weitere Details und Informationen gibt es unter www.stadt-waldkirch.de oder
unter www.stadtradeln.de/waldkirch.

Welttag des Buches: Geschenkbuch und Rallye
in der Mediathek

Am Dienstag, 23. April, ist es wieder so weit: Deutschlandweit feiern Buch-
handlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte am UNESCO-
Welttag des Buches ein großes Lesefest. Auch die Mediathek Waldkirch feiert
kräftig mit. Im Rahmen der Aktion „Ich schenk‘ dir eine Geschichte“ dürfen
sich Kinder und Jugendliche dort wieder ein Geschenkbuch abholen. Das dies-
jährige Buch - „Der geheime Kontinent“ von THiLO - handelt von Tim und sei-
ner besten Freundin Meike, die während einer Klassenfahrt auf einer alten
Burg von einem geheimen Kontinent und dem gefräßigen Drachen Siegfried
erfahren. Gnadenlos verschlingt dieser alle Geschichten, die in unserer Welt in
Büchern stehen. Nun liegt es an Tim und Meike, dem Hilferuf der fantastischen
Welt zu folgen und die Geschichten gemeinsam mit dem geflügelten Pferd Peg-
gy zu retten. Die Freunde müssen all ihren Mut zusammennehmen, um sich
der gefährlichen Kreatur zu stellen.
Von Dienstag, 23. April, bis Samstag, 27. April, können die jungen Leser außer-
dem an einer Rallye zum Geschenkbuch teilnehmen, bei dem sie knifflige Fra-
gen beantworten. Natürlich gibt es auch Preise zu gewinnen! Mitmachen kann
man in der Mediathek während der üblichen Öffnungszeiten.

Informationsveranstaltung zum Thema
„Wohnen im Alter und mit Behinderung“

Am Samstag, 27. April, lädt die Stadt Waldkirch zu einer Informationsveran-
staltung rund um das Thema „Wohnen im Alter und mit Behinderung“. Von
13.30 bis 17 Uhr stehen im kath. Gemeindezentrum St. Margarethen Informa-
tionen zu Wohnformen, Pflege und Beratungsangeboten im Mittelpunkt. Ver-
treter verschiedener alternativer Wohnformen stellen ihre Konzepte vor. Dar-

über hinaus erfahren die Besucher, welche Möglichkeiten der Unterstützung es
für einen barrierefreien Umbau gibt und wie Wohnprojekte finanziert werden
können. Zudem gibt es einen Einblick in Entlastungsmöglichkeiten für Pflegen-
de sowie einen Überblick über die Beratungsstellen hier vor Ort. Zusätzlich zu
Vorträgen gibt es auch eine Infomesse. Dort stehen Institutionen, Gruppen und
Organisationen mit Informationen, die das Wohnen zu Hause unterstützen
können, für Gespräche bereit.
Das Seniorenwerk Waldkirch begleitet die Veranstaltung mit dem Verkauf von
Getränken, Kaffee und Kuchen. Die Veranstaltungsräume sind barrierefrei.
Wer einen Fahrdienst zur Veranstaltung benötigt oder im Veranstaltungszeit-
raumBetreuung füreinenpflegebedürftigenAngehörigenbraucht,wendet sich
bitte an Juliane Hehn unter der Telefonnummer 07681 / 404-239 oder per E-Mail
an juliane.hehn@stadt-waldkirch.de.

Ausstellung „Amahoro Burundi“ im Rathaus

Am Donnerstag, 2. Mai, ist um 18 Uhr im Rathaus (1. OG) Vernissage der Wan-
derausstellung „Amahoro Burundi – Land, Kultur, Menschen und eine Partner-
schaft auf Augenhöhe“. Die Bevölkerung ist herzlich zur Eröffnung eingeladen!
Die Ausstellung bietet anhand der Bilder einen breiten Einblick in die reiche
Kultur des Landes Burundi, das eine offizielle Länderpartnerschaft mit Baden-
Württemberg verbindet. Einblicke in die Bedeutung der Landwirtschaft und
die Rolle von Frauen in Burundi, aber auch einen Blick auf die junge Gesell-
schaft des Landes stehen dabei im Mittelpunkt. Ergänzt wird die Ausstellung
von Bildern, die ein von Niklas Cybulla mitinitiiertes Ofenbauprojekt in Burun-
di dokumentieren. 2017 war er gemeinsam mit acht Handwerkern seines und
eines weiteren Unternehmens nach Burundi gereist, um dort Öfen für ein Kin-
derheim zu bauen. Seit 2018 ist Waldkirch offizielle Fairtrade-Town und unter-
stützt mit der Ausstellung dieses Thema.

Die nächsten Bürgersprechstunden

Am Donnerstag, 2. Mai, findet von 8.30 bis 10 Uhr eine Bürgersprechstunde im
Rathaus Waldkirch statt. Die nächste Sprechstunde ist dann am Mittwoch, 5.
Juni, von 16 bis 17.30 Uhr, im Kollnauer Rathaus. Um möglichst vielen Bürgern
die Gelegenheit zu geben, ihre Anliegen vorzutragen, ist die Gesprächszeit auf
20 Minuten begrenzt.
Anmeldung bei Monika Nagel unter der Telefonnummer 07681 / 404-132 oder
per E-Mail an monika.nagel@stadt-waldkirch.de.

Elztalmuseum am Ostermontag geöffnet

Das Elztalmuseum ist am Ostermontag, 22. April, von 13 bis 17 Uhr geöffnet und
lädt zum Besuch der Ausstellung ein.

Beirat für Menschen mit Behinderung

Die nächste Sprechstunde für Menschen mit Behinderung findet erst wieder
am Montag, 29. April, von 10 bis 11 Uhr im Generationenbüro im Rathausinnen-
hof statt. Der Beirat lädt alle Menschen, egal mit welcher Behinderung, sowie
die Angehörigen ein, ihre Anliegen zu besprechen und sich Rat und Hilfe holen.
Fragen und Anregungen außerhalb dieser Sprechzeiten können gerne per E-
Mail an info@behindertenbeirat-waldkirch.de oder unter der Telefonnummer
07681 / 49233-52 gestellt werden.

Geschwindigkeitsreduzierung nach dem Tunnel ab 2. Mai!

Aufgrund einer Erweiterung des Lärmschutzes in Waldkirch gilt ab Donners-
tag, 2. Mai, nach dem „Tunnel Westportal“ bisvor derAusfahrt Waldkirch-West
eine reduzierte Geschwindigkeit von 80 km/h. Dem schließt sich eine Reduzie-
rung auf eine Geschwindigkeit von 100 km/h an. Nach der Ausfahrt Waldkirch-
West gilt wie bisher Tempo 120 km/h.

Grünschnittplätze und Recyclinghöfe am Karsamstag

geöffnet

Die Grünschnittplätze und Recyclinghöfe im Landkreis Emmendingen sind am
Karfreitag geschlossen. Der Recyclinghof in Teningen ist am Gründonnerstag zur
üblichen Zeit geöffnet. Am Karsamstag, 20. April 2019 sind alle Recyclinghöfe
und Grünschnittplätze zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Die Abfallbehand-
lungsanlage auf dem Kahlenberg bei Ringsheim ist am Karsamstag geschlossen.

Geänderte Müllabfuhrtermine in der Osterzeit

Wegen Karfreitag und Ostermontag verschieben sich in der Osterzeit in vielen
Gemeinden die Abfuhrtermine für die grauen Tonnen, Gelben Säcke und Pa-
piertonnen. Die geänderten Termine sind im Abfallkalender aufgeführt. Die
Abfallwirtschaft des Landratsamtes Emmendingen bittet um Beachtung.

Bushaltestellenverlegung „Rettungszentrum“

Wegen des Bauvorhabens „Ergänzungsbau Rettungszentrum Waldkirch“ wird
die Bushaltestelle „Rettungszentrum“ vom Bereich der Hausnummer 118 in den
Bereich Lange Straße 112 verlegt. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Juni
2019 abgeschlossen sein.

Sperrung Bahnübergang Emmendinger Straße

Zur Beseitigung einer Unfallgefahr muss der Bahnübergang in der Emmendin-
ger Straße von Dienstag, 23. April, um 23 Uhr, bis Mittwoch, 24. April, um 6
Uhr, voll gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.

Weitere, aktuelle Straßensperrungen in Waldkirch

Stahlhofstraße Unterführung B294: An der Stahlhofstraße in Richtung Peters-
höfe und Wegelbach wird der Verkehr im Bereich der Unterführung B294 bis
Freitag, 31. Mai, wegen Leitungsarbeiten voraussichtlich beeinträchtigt sein.
Heitereweg, Max-Barth-Weg: Zur Einrichtung von schnelleren Internetverbin-
dungen durch die Stadtwerke Waldkirch finden in diesen Bereichen derzeit
Erschließungsarbeiten statt; es muss voraussichtlich bis Mai mit Verkehrsbe-
hinderungen gerechnet werden.
Freie Straße, Bahnhofstraße, Bahnhofplatz (7 bis 13), Am Kastelberg sowie

Am Rosengarten (Nr. 2 bis 34c): Zur Einrichtung von schnelleren Internetver-
bindungen durch die Stadtwerke Waldkirch finden in diesen Bereichen derzeit
Erschließungsarbeiten statt; es muss voraussichtlich bis April mit Verkehrsbe-
hinderungen gerechnet werden.
Torackerstraße: Zur Errichtung von schnelleren Internetverbindungen durch
die Stadtwerke muss die Fahrbahn der Torackerstraße 18 bis Einmündung Ei-
senbahnstraße bis 26. April voll gesperrt bleiben.
Langestraße (Nr. 118 und Sägematte): Wegen des Bauvorhabens „Ergän-
zungsbau Rettungszentrum Waldkirch“ kommt es in diesem Bereich voraus-
sichtlich bis Juni zu Verkehrsbehinderungen.
Schwarzenbergstraße: Für die Baustellenzufahrt in das Neubaugebiet „Am
Schänzle“ sind weiterhin Halteverbote in der Schwarzenbergstraße, Hausnum-
mer 1 bis 37 b, sowie Am Schänzle, Hausnummer 1 bis 3, notwendig.

Allgemeiner Veranstaltungskalender

Eine Übersicht über die Veranstaltungen aller Vereine und Institutionen in
Waldkirch gibt es auf dem Veranstaltungskalender der Tourismusgesellschaft
ZweiTälerLand, der die Stadt Waldkirch angehört: www.zweitaelerland.de.
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Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag 13.00 - 17.00 Uhr 

Sonntag 11 - 17 Uhr

Museumscafé Sonntag 14.00 - 17.00 Uhr

Kirchplatz 14, Tel. 47 85 30

info@elztalmuseum.de

www.elztalmuseum.de

Montag, Dienstag

und Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch 10.00 - 18.00 Uhr

Freitag, Samstag 10.00 - 13.00 Uhr

Schlettstadtallee 9, Tel. 2 41 47

info@mediathek-waldkirch.de

Offener Treff (ab 14 Jahren): 
Dienstag 16.00 - 21.00 Uhr 
Mittwoch 17.00 - 21.00 Uhr
Donnerstag 16.00 - 21.00 Uhr 
Freitag 17.00 - 19.00 Uhr
bzw. 14-tägig bis 23.00 Uhr

Fabrikstraße 16, Tel. 47 47 09
hausderjugend@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechstunden (außer Schulferien):

Verwaltung: Mo. - Fr.  8.30 - 11.30 Uhr 

 und Mi. 14.30 - 17.00 Uhr

Schulleitung: nach Vereinbarung

Merklinstraße 19, Tel. 55 70

postkorb@musikschule-waldkirch.de

Rettungszentrum
Lange Str. 118, 79183 Waldkirch

Telefon Rettungszentrum 47 43 83-0

Notruf Feuerwehr 112 

info@feuerwehr-waldkirch.de

www.feuerwehr-waldkirch.de

Montag und Dienstag  9.00 - 10.00 Uhr

und  14.00 - 17.00 Uhr

Mittwoch und Freitag  9.00 - 12.00 Uhr

Emmendinger Str. 3, Tel. 49 01 27

roteshaus@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechzeiten:

Montag bis Freitag nach Vereinbarung

Freie Str. 17, Tel. 07681 474 08 57

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN
Vorwahl

Telefon (0 76 81)www.stadt-waldkirch.de

Wiedereröffnung im Mai 2019

Schwimmbad-Allee 1, Tel. 474 10 30
schwimmbad@stadt-waldkirch.de
www.schwimmbad-waldkirch.de

Rathaus Waldkirch
Tel. 07681 404 0
Fax 07681 404 179
Mail: postkorb@stadt-waldkirch.de
www.stadt-waldkirch.de

Allgemeine Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag   8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr

zusätzlich telefonisch erreichbar:
Montag bis Mittwoch 14.00 - 15.30 Uhr

Ortsverwaltung Kollnau
Rathausplatz 1
Telefon 07681 477 99 90 
Mail: schindler@stadt-waldkirch.de

Montag, Mittwoch, Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Ortsverwaltung Buchholz
Am Drescheschopf 1
Telefon 07681 97 63 
Mail: schuessele@stadt-waldkirch.de

Dienstag, Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr
Mittwoch 14.00 - 18.00 Uhr

Ortsverwaltung Siensbach
Talbachstraße 31
Telefon 07681 88 01
Mail: ortsverwaltung@siensbach.stadt-waldkirch.de

Donnerstag 18.00 - 20.00 Uhr

Ortsverwaltung Suggental
Talstraße 34
Telefon 0162 288 42 08 
Mail: rathaus@suggental.de
Montag 18.00 - 20.00 Uhr

Wohnungswirtschaft
Gartenstraße 5
Telefon 07681 408 90
Mail: info@wowi-waldkirch.de

Technische Betriebe
Breitmatte 3
Telefon 07681 474 35 10
Bereitschaftstelefon 07681 474 35 20
Mail: info@tbw-waldkirch.de

Stadtwerke GmbH
(Strom, Gas, Wasser, Straßenbeleuchtung)
Fabrikstraße 15
Telefon 07681 477 88 90
Störung: Tel. 07681 493 99 95
Mail: info@sw-waldkirch.de

Öffnungszeiten Bürgerservice:
Montag, Dienstag  8.00 - 15.30 Uhr
Mittwoch, Freitag  8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr
1. Samstag im Monat  10.00 - 12.00 Uhr 

Tourist-Information Waldkirch
Marktplatz 1–5, Tel. 07681 19433
Montag bis Mittwoch  8.00 - 15.30 Uhr
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr
Freitag  8.00 - 15.30 Uhr
Ab 1.5.2019 ist die Touristinformation wieder
samstags geöffnet.
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Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des 
Bestattungsgesetzes in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg sowie den §§ 2, 8 und 9 des Kommunalabga-
bengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.04.2019 
die nachstehende Friedhofssatzung beschlossen:

I. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Widmung
(1)  Die Friedhöfe in der Kernstadt Waldkirch sowie in den Stadtteilen 

Buchholz, Kollnau und Suggental sind eine einheitliche öffentliche 
Einrichtung der Stadt Waldkirch. Sie dienen der Bestattung verstor-
bener städtischer Einwohner und der in der Stadt verstorbenen oder 
tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem 
Wohnsitz. Es besteht keine Stadtteilbindung. Außerdem dürfen auf 
den Friedhöfen Verstorbene bestattet werden, für die ein Wahlgrab 
nach § 12 zur Verfügung steht. In besonderen Fällen kann die Fried-
hofsverwaltung die Bestattung anderer Verstorbener zulassen. Die 
Friedhöfe dienen auch der Bestattung von Totgeburten, Fehlgeburten 
und Ungeborenen, falls ein Elternteil Einwohner der Gemeinde ist.

  Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften über die 
Bestattung auch für die Beisetzung von Aschen.

II. Ordnungsvorschriften
§ 2 Öffnungszeiten
(1)  Die Friedhöfe dürfen nur während der bekannt gegebenen Öffnungs-

zeiten betreten werden.
(2)  Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten der Friedhöfe oder einzel-

ner Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen.

§ 3 Verhalten auf dem Friedhof
(1)  Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu 

verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.
(2)  Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
 1.  Die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen Kin-

derwagen und Rollstühlen sowie Fahrzeugen der Gemeinde und der 
für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden.

 2.  Während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Ar-
beiten auszuführen.

 3.  Den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreini-
gen oder zu beschädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten un-
berechtigterweise zu betreten.

 4.  Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde.
 5.  Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzu-

lagern.
 6.  Waren und gewerbliche Dienste anzubieten.
 7. Druckschriften zu verteilen.
  Ausnahmen können zugelassen werden, soweit sie mit dem Zweck des 

Friedhofs und der Ordnung auf ihm zu vereinbaren sind.
(3)  Totengedenkfeiern auf dem Friedhof bedürfen der Zustimmung der 

Stadt. Sie sind spätestens vier Tage vorher anzumelden.

§ 4 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof
(1)  Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende be-

dürfen für die Tätigkeiten auf den Friedhöfen der vorherigen Zulas-
sung durch die Friedhofsverwaltung. Sie kann den Umfang der Tätig-
keiten festlegen.

(2)  Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die fachkundig, leis-
tungsfähig und zuverlässig sind. Die Friedhofsverwaltung kann für die 
Prüfung der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit geeig-
nete Nachweise verlangen, insbesondere dass die Voraussetzungen für 
die Ausübung der Tätigkeit nach dem Handwerksrecht erfüllt werden. 
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen. Die Zulassung er-
folgt durch Ausstellung eines Berechtigungsscheins; dieser ist den auf-
sichtsberechtigten Personen der Stadt auf Verlangen vorzuzeigen. Die 
Zulassung wird auf 5 Jahre befristet.

(3)  Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten haben die Friedhofs-
satzung und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten.

(4)  Die Gewerbetreibenden dürfen die Friedhofswege nur zur Ausübung 
ihrer Tätigkeit und nur mit geeigneten Fahrzeugen befahren. Werk-
zeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend 
und nur an den dafür bestimmten Stellen gelagert werden. Bei Be-
endigung der Arbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in den 
früheren Zustand zu bringen.

(5)  Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Absätze 3 und 4 
verstoßen, oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder 
teilweise nicht mehr gegeben sind, kann die Gemeinde die Zulassung 
auf Zeit oder auf Dauer zurücknehmen oder widerrufen.

(6)  Das Verfahren nach Abs. 1 und 2 kann über einen Einheitlichen An-
sprechpartner im Sinne des Gesetzes über Einheitliche Ansprechpart-
ner für das Land Baden- Württemberg abgewickelt werden; § 42a und 
§§ 71a bis 71e des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung finden Anwendung.

III. Bestattungsvorschriften
§ 5 Allgemeines
(1)  Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Fried-

hofsverwaltung anzumelden. Wird eine Bestattung in einer früher er-
worbenen Wahlgrabstätte beantragt, so ist auf Verlangen der Fried-

hofsverwaltung das Nutzungsrecht nachzuweisen.
(1)  Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung fest und 

berücksichtigt dabei die Wünsche der Hinterbliebenen und der Geist-
lichen.

§ 6 Särge / Tuchbestattungen / Urnen
(1)  Die Särge für Kindergräber dürfen höchstens 1,60 m lang, 0,60 m hoch 

und im Mittelmaß 0,60 m breit sein.
(2)  Die übrigen Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im 

Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in besonderen Fällen größere Särge 
erforderlich, so ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung einzuho-
len.

(3)  In den Fällen, in denen die Religionszugehörigkeit eine Bestattung 
ohne Sarg vorsieht, können die Verstorbenen in Tüchern erdbestattet 
werden, sofern keine gesundheitlichen Gefahren zu befürchten sind. 
Für den Transport Verstorbener bis zur Grabstätte sind geschlossene 
Särge zu verwenden. Die für eine würdevolle Durchführung einer 
Tuchbestattung erforderlichen Maßgaben sind im Vorfeld einer Be-
stattung mit der Friedhofsverwaltung einvernehmlich abzustimmen. 
Zum Zwecke der Sicherstellung einer würdevollen Durchführung von 
Tuchbestattungen kommt eine sog. verlorene Schalung zum Einsatz 
und werden Bretter zur Abdeckung des Verstorbenen benötigt. Diese 
Sachmittel werden von der Friedhofsverwaltung zur Verfügung ge-
stellt und sind zu verwenden. Die hierfür entstehenden Kosten sind 
der Stadt Waldkirch von den Gebührenschuldnern nach § 32 zu erstat-
ten. Beim Abstützen der Grabstätte sind die Vorschriften des Arbeits-
schutzgesetztes und die Unfallverhütungsvorschriften nach § 15 SGB 
VII einzuhalten (§ 15 Satz 3 BestattVO).

(4)  Urnen für Bestattungen in der Erde müssen biologisch abbaubar sein.

§ 7 Ausheben der Gräber
(1)  Die Friedhofsverwaltung lässt die Gräber ausheben und unmittelbar 

nach der Bestattung, Ausgrabung oder Umbettung wieder schließen.
(2)  Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne 

Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Ober-
kante der Urne mindestens 0,50 m.

§ 8 Ruhezeit
Die Ruhezeiten der Verstorbenen betragen auf allen Friedhöfen 25 Jahre 
bzw. im südwestlichen Teil des Friedhofs in Waldkirch 30 Jahre. Die Ruhezei-
ten von Totgeburten, Fehlgeburten und Ungeborenen betragen 10 Jahre. 
Die Ruhezeiten der Aschen betragen 15 Jahre.

§ 9 Umbettungen
(1)  Umbettungen von Verstorbenen und Aschen bedürfen, unbeschadet 

sonstiger gesetzlicher Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. Bei Umbettungen von Verstorbenen und Aschen 
wird die Zustimmung nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, in 
den ersten fünf Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringen-
den öffentlichen Interesses oder eines besonderen Härtefalls erteilt. 
Umbettungen aus einem Reihengrab in ein anderes Reihengrab oder 
aus einem Urnenreihengrab in ein anderes Urnenreihengrab sind in-
nerhalb der Stadt nicht zulässig. Umbettungen von Aschen in biolo-
gisch abbaubaren Urnen können im Falle ihrer Unauffindbarkeit ab-
gebrochen werden.

(2)  Nach Ablauf der Ruhezeit aufgefundene Gebeine (Überreste von Ver-
storbenen) und Urnen mit Aschen Verstorbener dürfen nur mit vor-
heriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten 
umgebettet werden.

(3)  Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Um-
bettungen aus einem Reihengrab oder einem Urnenreihengrab der 
Verfügungsberechtigte, bei Umbettungen aus einem Wahlgrab oder 
einem Urnenwahlgrab der Nutzungsberechtigte.

(4)  In den Fällen des § 27 Abs. 1 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungs-
rechten nach § 27 Abs. 1 Satz 4 können aufgefundene Gebeine (Über-
reste von Verstorbenen) und Urnen mit Aschen Verstorbener, deren 
Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in ein Reihengrab 
oder ein Urnengrab umgebettet werden. Im Übrigen ist die Friedhofs-
verwaltung bei Vorliegen eines zwingenden öffentlichen Interesses 
berechtigt, Umbettungen vorzunehmen.

(5)  Die Umbettung führt die Friedhofsverwaltung durch. Sie bestimmt 
den Zeitpunkt der Umbettung.

(6)  Die Kosten der Umbettung haben die Antragsteller zu tragen. Dies gilt 
auch für den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten 
und an Anlagen durch eine Umbettung entstehen, es sei denn, es liegt 
ein Verschulden der Friedhofsverwaltung vor.

(7)  Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.

IV. Grabstätten
§ 10 Allgemeines
(1)  Die Grabstätten sind Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können 

Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden.
(2)  Auf dem Friedhof werden folgende Arten von Grabstätten zur Ver-

fügung gestellt.
  1. Reihengräber
  2. Urnenreihengräber
  3. Wahlgräber
  4. Urnenwahlgräber
  5. anonyme Urnengräber
  6. Urnenwände / Urnenstelen
  7. Baumgräber
  8. Rasengräber
  9. Gräber in gärtnergepflegten Gemeinschaftsgrabanlagen
 10. Muslimisches Grabfeld
(3)  Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage so-

wie auf die Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht.
(4)  Grüfte und Grabgebäude sind nicht zugelassen.

§ 11 Reihengräber
(1)  Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen und die Beiset-

zung von Aschen, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die 
Dauer der Ruhezeit zugeteilt werden.

  Eine Verlängerung der Ruhezeit ist nicht möglich. Verfügungsberech-
tigter ist – sofern keine andere ausdrückliche Festlegung erfolgt – in 
nachstehender Reihenfolge

 1.  wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs. 1 Bestattungsgesetz)
 2.  wer sich dazu verpflichtet hat
 3. der Inhaber der tatsächlichen Gewalt.
(2)  Auf dem Friedhof werden ausgewiesen:
 1.  Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 10. Lebens-

jahr
 2.  Reihengrabfelder für Verstorbene vom vollendeten 10. Lebensjahr 

ab.
(3)  In jedem Reihengrab wird nur ein Verstorbener bzw. dessen Asche bei-

gesetzt.
(4)  Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in ein Wahl-

grab umgewandelt werden. Dies gilt auch für Urnenreihengräber.
(5)  Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ab-

lauf der Ruhezeiten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch Hin-
weise auf dem betreffenden Grabfeld bekanntgegeben.

§ 12 Wahlgräber
(1)  Wahlgräber sind Grabstätten für Erdbestattungen und die Beisetzung 

von Aschen, an denen ein öffentlich-rechtliches Nutzungsrecht verlie-
hen wird. Das Nutzungsrecht wird durch Verleihung begründet. Nut-
zungsberechtigter ist die durch die Verleihung bestimmte Person.

(2)  Nutzungsrechte an Wahlgräbern werden auf Antrag in Abhängigkeit 
von der Lage auf die Dauer von 25 Jahre bzw. im südwestlichen Teil 
des Friedhofs in Waldkirch auf 30 Jahre sowie an Urnenwahlgräbern 
auf 15 Jahre (Nutzungszeit) verliehen. Sie können nur anlässlich eines 
Todesfalles verliehen werden. Die erneute Verleihung eines Nutzungs-
rechts ist nur auf Antrag möglich.

(3)  Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der Grabnutzungsgebühr. 
Auf Wahlgräber, bei denen die Grabnutzungsgebühr für das Nut-
zungsrecht nicht bezahlt ist, sind die Vorschriften über Reihengräber 
entsprechend anzuwenden.

(4)  Ein Anspruch auf Verleihung oder erneute Verleihung von Nutzungs-
rechten besteht nicht.

(5)  In einem Urnenwahlgrab sind bei gleichzeitig laufenden Ruhezeiten 
bis zu vier Bestattungen zulässig.

(6)  Wahlgräber können ein- und mehrstellige Einfachgräber sein.
(7)  Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn 

die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht 
mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit erneut verliehen 
worden ist.

(8)  Der Nutzungsberechtigte soll für den Fall seines Ablebens seinen Nach-
folger im Nutzungsrecht bestimmen. Dieser ist aus dem nachstehend 
genannten Personenkreis zu benennen. Wird keine Regelung getrof-
fen, so geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die 
Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zu-
stimmung über

 1.  auf die Ehegattin oder den Ehegatten, die Lebenspartnerin oder 
den Lebenspartner,

 2. auf die Kinder,
 3. auf die Stiefkinder,
 4.  auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder 

Mütter,
 5.  auf die Eltern,
 6. auf die Geschwister,
 7.  auf die Stiefgeschwister,
 8.  auf die nicht unter 1. bis 7. fallenden Erben.
  Innerhalb der einzelnen Gruppen Nr. 2 bis 4 und 6 bis 8 wird jeweils der 

Älteste nutzungsberechtigt.
(9)  Der Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung der Friedhofsverwal-

tung das Nutzungsrecht auf eine der in Abs. 8 Satz 3 genannten Perso-
nen übertragen.

(10)  Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und 
der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte 
bestattet zu werden und über die Bestattung sowie über die Art der 
Gestaltung und Pflege der Grabstätte zu entscheiden. Verstorbene, die 
nicht zu dem Personenkreis des Absatzes 8 Satz 3 gehören, dürfen in 
der Grabstätte nicht bestattet werden. Die Friedhofsverwaltung kann 
Ausnahmen zulassen.

(11)  Auf das Nutzungsrecht kann gegen Zahlung einer jährlichen Aus-
gleichsgebühr (je Grabstelle) bei Vorliegen eines berechtigten Inter-
esses frühestens fünf Jahre vor Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet 
werden; hierunter fallen ausschließlich individuell gepflegte Erdwahl-
grabstätten und Erdurnenwahlgrabstätten. Das Vorliegen eines be-
rechtigten Interesses ist gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich 
zu begründen. Nach hierauf erfolgter Aufhebung des Grabnutzungs-
rechts sind die Grabmale und sonstigen Grabausstattungen nach den 
Maßgaben von § 25 zu entfernen. Wird das Grabnutzungsrecht vor 
Ablauf der Ruhezeit der in der Grabstätte bestatteten Verstorbenen 
aufgehoben, so ist die Grabstätte einzuebnen und bis zum Ablauf der 
Ruhezeit mit Rasen zu begrünen. Im Falle eines Verzichts auf das Nut-
zungsrecht werden entrichtete Gebühren nicht zurückerstattet.

(12)  Mehrkosten, die der Friedhofsverwaltung beim Ausheben des Grabes 
bei einer weiteren Bestattung durch die Entfernung von Grabmalen, 
Fundamenten und sonstigen Grabausstattungen entstehen, hat der 
Nutzungsberechtigte zu erstatten, falls er nicht selbst rechtzeitig für 
die Beseitigung dieser Gegenstände sorgt.

(13)  In Wahlgräbern für Erdbestattungen können auch Urnen beigesetzt 
werden.

(14)  In bereits belegten Grabstellen von Wahlgräbern für Erdbestattungen 
dürfen bis zu 4 Urnen zusätzlich beigesetzt werden (Zubettung), so-
fern dieses hinsichtlich bestimmter Grabarten nicht ausdrücklich aus-
geschlossen ist. Eine Zubettung darf nur stattfinden, wenn die Ruhe-
zeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht mindes-
tens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit erneut verliehen wird.

§ 13 Anonyme Urnengräber
(1)  In den Grabanlagen für anonyme Urnenbeisetzungen wird für jede 

Urne ein bestimmter Bestattungsplatz zugewiesen (Reihengräber).
(2)  Auf der jeweiligen Grabanlage dürfen keine Namen oder sonstige 

Angaben, die auf die Personen der oder des Verstorbenen hinweisen, 
angebracht werden. Die Grabanlagen werden von der Friedhofsver-
waltung angelegt und unterhalten. Die Hinterbliebenen dürfen auf 
ihnen keine Grabmale errichten.

§ 14 Urnenwandplätze / Urnenstelen
(1)  Für Urnenwandplätze und Urnenstelen gelten die Vorschriften für 

Wahlgräber entsprechend.
(2)  In einer Urnenwandkammer dürfen je nach Größe der Kammer und 

der beigesetzten Urnen bis zu 3 Urnen beigesetzt werden. Ausnahmen 
kann die Friedhofsverwaltung zulassen.

(3)  In einer Urnenstele dürfen je nach Größe des Stelenplatzes und der 
beigesetzten Urnen bis zu 3 Urnen beigesetzt werden. Ausnahmen 
kann die Friedhofsverwaltung zulassen.

§ 15 Baumgräber
(1)  Auf den Friedhöfen können abhängig von den jeweiligen örtlichen 

Gegebenheiten Baumgrabstätten angeboten werden. Baumgrab-
stätten sind Urnenwahlgrabstätten in Sonderlage. In einer Baumgrab-
stätte dürfen bis zu 4 Urnen beigesetzt werden. Die Beisetzungen der 
Urnen erfolgen in unmittelbarer Nähe eines Baumes. Es werden Baum-
grabstätten innerhalb naturbelassener Baumgrababteilungen und 
innerhalb gärtnergepflegten Gemeinschaftsgrabanlagen angeboten. 
Nutzungsrechte an Baumgrabstätten innerhalb gärtnergepflegten 
Gemeinschaftsgrabanlagen werden nur im Falle des Nachweises eines 
für die Dauer des Nutzungsrechtes abgeschlossenen Dauergrabpflege-
vertrages verliehen.

(2)  Das Erscheinungsbild naturbelassener Baumgrababteilungen sowie 
der Baumgrabstätten in Gemeinschaftsgrabanlagen ist zu erhalten. 
Bepflanzungen und Pflegemaßnahmen erfolgen ausschließlich durch 
die Friedhofsverwaltung bzw. Gärtner.

(3)  Blumen sowie andere Gegenstände und Zeichen des Erinnerns dür-
fen nur auf eigens hierfür angelegten allgemeinen Stellen abgelegt 
werden. Die dort abgelegten Gegenstände dürfen von der Friedhofs-
verwaltung entfernt und entsorgt werden, wenn diese z.B. verwelkt, 
defekt oder mit der Würde des Ortes nicht vereinbar sind. Eine Auf-
bewahrungspflicht besteht nicht.

(4)  Baumgrabstätten innerhalb naturbelassener Baumgrababteilungen 
werden durch einen zu dem verwandten Urnenerdgrabsystem ge-
hörigen Bronzegussdeckel gekennzeichnet. Diese Bronzegussdeckel 
werden den Nutzungsberechtigten von der Friedhofsverwaltung für 
die Dauer der Nutzungszeit überlassen. Die Beschriftung des Bronze-
gussdeckels ist von den Nutzungsberechtigten auf eigene Kosten zu 
veranlassen. Entsprechende Namensschilder sind hierfür beim Liefe-
ranten des verwandten Urnenerdgrabsystems anfertigen zu lassen. Die 
Kennzeichnung der Baumgrabstätten innerhalb der gärtnergepfleg-
ten Gemeinschaftsgrabanlagen erfolgt nach den von den pflegenden 
Friedhofsgärtnern verbindlich vorzugebenden Maßgaben. Weiteres 
Grabzubehör und Grabeinfassungen sind nicht zulässig.

(5)  Soweit sich aus dieser Regelung nichts anderes ergibt, gelten die übri-
gen Bestimmungen der Friedhofssatzung; insbesondere die allgemei-
nen Vorschriften über Wahlgräber.

§ 16 Rasengräber
(1)  Auf den Friedhöfen können abhängig von den jeweiligen örtlichen 

Gegebenheiten Rasengräber angeboten werden. Rasengräber sind 
Wahlgrabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen in Son-
derlage. In einer Urnenrasenwahlgrabstätte darf eine Urne beigesetzt 
werden.

(2)  Bepflanzung und Pflegemaßnahmen erfolgen ausschließlich durch die 
Friedhofsverwaltung. Die Anlage von Pflanzbeeten ist nicht zulässig.

(3)  Blumen sowie andere Gegenstände und Zeichen des Erinnerns dürfen 
nur auf eigens hierfür vorgehaltenen Flächen am Gräberfeld abgelegt 
werden. Die dort abgelegten Gegenstände dürfen von der Friedhofs-
verwaltung entfernt und entsorgt werden, wenn diese z.B. verwelkt, 
defekt oder mit der Würde des Ortes nicht vereinbar sind. Eine Auf-
bewahrungspflicht besteht nicht.

(4)  Rasengräber werden mit bodenbündig verlegten bruchsicheren und 
überfahrbaren Grabliegeplatten mit einer Größe von 40 cm auf 40 cm 
auf vorhandenen Fundamenten gekennzeichnet. Die Grabliegeplat-
ten werden den Nutzungsberechtigten von der Friedhofsverwaltung 
überlassen. Die Beschriftung unter Verwendung einer eingehauenen 
Schrift ist von den Nutzungsberechtigten auf eigene Kosten zu ver-
anlassen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit dürfen die Oberflächen 
der Grabliegeplatten nicht poliert werden. Weiteres Grabzubehör und 
Grabeinfassungen sind nicht zulässig.
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(5)  Soweit sich aus dieser Regelung nichts anderes ergibt, gelten die übri-
gen Bestimmung der Friedhofssatzung; insbesondere die allgemeinen 
Vorschriften über Wahlgräber.

§ 17 Gräber in gärtnergepflegten Gemeinschaftsanlagen
(1)  Auf den Friedhöfen können abhängig von den jeweiligen örtlichen 

Gegebenheiten Wahlgrabstätten für Erdbestattungen und Urnenbei-
setzungen in Gemeinschaftsanlagen mit gärtnerischer Grabpflege und 
Grabmalunterhaltung eingerichtet werden. Nutzungsrechte an diesen 
Wahlgrabstätten werden nur im Falle des Nachweises eines für die Dau-
er des Nutzungsrechtes abgeschlossenen Dauergrabpflegevertrages 
mitverliehen.

(2)  Der Nutzungsberechtigte der Grabstätte hat keinen Einfluss auf die Art 
und Pflege der Bepflanzung sowie die Art und Unterhaltung des Grab-
mals. Die Kosten der Grabmale werden im Rahmen der Dauergrabpfle-
geverträge im Sinne von Absatz 1 zu Lasten der Nutzungsberechtigten 
abgerechnet.

(3)  Das Abstellen von Gegenständen, die Änderung und Ergänzung der Be-
pflanzung sowie das Anbringen von Grabzubehör und Grabeinfassun-
gen ist nicht zulässig.

(4)  Soweit sich aus dieser Regelung nichts anderes ergibt, gelten die übri-
gen Bestimmungen der Friedhofssatzung; insbesondere die allgemei-
nen Vorschriften über Wahlgräber.

§ 18 Muslimisches Grabfeld
(1)  Auf dem Friedhof in der Kernstadt steht den Einwohnern islamischen 

Glaubens für Erdbestattungen ein spezielles Grabfeld mit Wahlgräbern 
zur Verfügung (muslimisches Grabfeld). Die in diesem Grabfeld gelege-
nen Grabstätten stehen zur erstmaligen Belegung an und sind in Rich-
tung Mekka ausgerichtet.

(2)  Jede Grabstätte ist so anzulegen und zu pflegen, dass die Würde des 
Friedhofs gewahrt ist.

(3)  Soweit sich aus dieser Regelung nichts anderes ergibt, gelten die üb-
rigen Bestimmungen der Friedhofsatzung; insb. die allgemeinen Vor-
schriften über Wahlgrabstätten für Erdbestattungen.

V. Grabmale und sonstige Grabausstattungen
§ 19 Auswahlmöglichkeiten
(1)  Auf den Friedhöfen werden Grabfelder ohne Gestaltungsvorschriften 

und Grabfelder mit Gestaltungsvorschriften eingerichtet.
(2)  Bei der Zuweisung einer Grabstätte bestimmt der Antragsteller, ob die-

se in einem Grabfeld mit Gestaltungsvorschriften liegen soll. Entschei-
det er sich für ein Grabfeld mit Gestaltungsvorschriften, so besteht die 
Verpflichtung, die in Belegungs- und Grabmalplänen für das Grabfeld 
festgesetzten Gestaltungsvorschriften einzuhalten. Wird von dieser 
Auswahlmöglichkeit nicht rechtzeitig vor der Bestattung Gebrauch ge-
macht, so erfolgt die Bestattung in einem Grabfeld ohne Gestaltungs-
vorschriften.

§ 20 Allgemeiner Gestaltungsgrundsatz
Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen der Würde des Friedhofs 
in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage entsprechen.

§ 21 Grabfelder mit Gestaltungsvorschriften
(1)  In Grabfeldern mit Gestaltungsvorschriften müssen nach Ablauf der 

Frist in § 22 Abs. 1 Satz 2 Grabmale errichtet werden. Grabmale und 
sonstige Grabausstattungen in Grabfeldern mit Gestaltungsvorschrif-
ten müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die 
Umgebung erhöhten Anforderungen entsprechen.

(2)  Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen oder Bronze 
verwendet werden. Nicht zulässig sind Grabmale

 1. aus schwarzem Kunststein oder aus Gips
 2.  mit in Zement aufgesetzten figürlichen oder ornamentalen Schmuck
 3. mit Farbanstrich auf Stein
 4.  mit aufgesetzten Ornamenten aus Glas, Emaille, Porzellan oder 

Kunststoffen in jeder Form
 5. mit Lichtbildern, die größer als 100 cm² sind.
 Das gilt sinngemäß auch für sonstige Grabausstattungen.
(3)  Bei der Gestaltung und der Bearbeitung sind folgende Vorschriften ein-

zuhalten:
 1.  Die Grabmale müssen auf allen Seiten gleichmäßig bearbeitet sein. 

Politur und Feinschliff sind nur auf besonders ausgewiesenen Flächen 
der Friedhöfe zulässig.

 2.  Schriftrücken und Schriftbossen für weitere Inschriften können ge-
schliffen sein.

 3.  Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der Vor-
derseite des Grabmales angebracht werden.

(4)  Grababdeckungen durch stehende und liegende Grabmale, Grabab-
deckplatten und Grabeinfassungen aus wasserundurchlässigem Mate-
rial sind in Summe bei Gräbern für Erdbestattungen nur bis zur Größe 
der halben Grabfläche, bei Gräbern für Urnenbeisetzungen nur bis zu 
drei Vierteln der Grabfläche zulässig. Ein geeigneter Berechnungsnach-
weis über die Einhaltung dieser Obergrenzen muss dem Antrag auf Ge-
nehmigung eines Grabmals gemäß § 22 Abs. 2 beigelegt werden.

  Liegende Grabmale dürfen nur flach oder flach geneigt auf die Grab-
stätte gelegt werden.

(5)  Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind Grabmale einschließlich So-
ckel bis zu folgenden Größen zulässig:

 1.  Auf einstelligen Grabstätten ein Grabmal mit einer Ansichtsfläche 
von bis zu 0,65 m² und einer maximalen Höhe von 1,50 m.

 2.  Auf zwei- und mehrstelligen Grabstätten ein Grabmal mit einer An-
sichtsfläche von bis zu 1,30 m² und einer maximalen Höhe von 1,50 
m.

(6)  Auf Grabstätten für Erdurnenbestattungen sind Grabmale einschließ-
lich Sockel bis zu folgenden Größen zulässig:

 1.  Auf Urnenreihengräbern ein Grabmal mit einer Ansichtsfläche von 
bis zu 0,15 m² und einer maximalen Höhe von 0,60 m.

 2.  Auf Urnenwahlgräbern ein Grabmal mit einer Ansichtsfläche von bis 
zu 0,50 m² und einer maximalen Höhe von 1,00 m.

(7)  An der Urnenwand dürfen Grabschmuck, wie Blumenschmuck, Kerzen 
u.Ä. nicht angebracht oder abgelegt werden. Die Schrift der Grabplat-
te hat zu erfolgen im Schriftzug „Antiqua Parabel“, wobei Buchstaben 
und Zahlen in Bronze auszuführen sind – Buchstabengröße bis max. 40 
mm, Zahlen bis max. 30 mm.

(8)  Die Friedhofsverwaltung kann unter Berücksichtigung der Gesamtge-
staltung der Friedhöfe und im Rahmen von Abs. 1 Ausnahmen von den 
Vorschriften der Absätze 2) bis 7) und auch sonstige Grabausstattungen 
zulassen.

§ 22 Genehmigungserfordernis
(1)  Die Errichtung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Ge-

nehmigung der Friedhofsverwaltung. Ohne Genehmigung sind bis zur 
Dauer von zwei Jahren nach der Bestattung oder Beisetzung provisori-
sche Grabmale als Holztafeln bis zur Größe von 15 x 30 cm und Holz-
kreuze zulässig.

(2)  Dem Antrag ist die Zeichnung über den Entwurf des Grabmals im Maß-
stab 1:10 zweifach beizufügen. Dabei ist das zu verwendende Material, 
seine Bearbeitung, der Inhalt und die Anordnung der Schrift, der Orna-
mente und Symbole sowie die Fundamentierung anzugeben. Soweit er-
forderlich, kann die Friedhofsverwaltung Zeichnungen der Schrift, der 
Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe des Mate-
rials, seiner Bearbeitung und der Form verlangen. In besonderen Fällen 
kann die Vorlage eines Modells oder das Aufstellen einer Attrappe auf 
der Grabstätte verlangt werden.

(3)  Die Errichtung aller sonstigen Grabausstattungen bedarf ebenfalls der 
vorherigen schriftlichen Genehmigung der Friedhofsverwaltung, Abs. 2 
gilt entsprechend.

(4)  Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige Grab-
ausstattung nicht innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Geneh-
migung errichtet worden ist.

(5)  Die Grabmale sind so zu liefern, dass sie vor ihrer Aufstellung von der 
Friedhofsverwaltung überprüft werden können.

(6)  Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn alle Voraussetzungen dieser 
Friedhofssatzung erfüllt werden.

§ 23 Standsicherheit
Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen standsicher sein. Sie 
sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des 
Handwerks zu fundamentieren und zu befestigen. Steingrabmale müssen 
aus einem Stück hergestellt sein und dürfen folgende Mindeststärken nicht 
unterschreiten:
Stehende Grabmale  bis 1,20 m Höhe: 14 cm 

bis 1,40 m Höhe: 16 cm 
ab 1,40 m Höhe: 18 cm

Grabmale und Grabeinfassungen dürfen nur von fachkundigen Personen 
(i.d.R. Bildhauer, Steinmetze) errichtet werden.

§ 24 Unterhaltung
(1)  Die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen sind dauernd in 

würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten und entsprechend 
zu überprüfen. Verantwortlich dafür ist bei Reihengrabstätten und 
Urnenreihengrabstätten der Verfügungsberechtigte, bei Wahlgrabstät-
ten und Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte.

(2)  Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen Grabaus-
stattungen gefährdet, so sind die für die Unterhaltung Verantwort-
lichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im 
Verzug kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Absperrungen, Umlegung von Grabma-
len) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Auf-
forderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils fest-
zusetzenden angemessenen Frist beseitigt, so ist die Friedhofsverwal-
tung berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder nach 
dessen Anhörung das Grabmal oder die sonstige Grabausstattung zu 
entfernen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, diese Sachen 
aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne 
Weiteres zu ermitteln, so genügt ein sechswöchiger Hinweis auf der 
Grabstätte. Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der 
durch nicht verkehrssichere Grabmale und sonstige Grabausstattungen 
verursacht wird.

§ 25 Entfernung
(1)  Grabmale und sonstige Grabausstattungen dürfen vor Ablauf der Ru-

hezeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung von der Grabstätte entfernt werden.

(2)  Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale 
und die sonstigen Grabausstattungen durch den Nutzungsberechtigten 
zu entfernen. Wird diese Verpflichtung trotz schriftlicher Aufforderung 
der Friedhofsverwaltung innerhalb einer jeweils festzusetzenden ange-
messenen Frist nicht erfüllt, so kann die Friedhofsverwaltung die Grab-
male und die sonstigen Grabausstattungen im Wege der Ersatzvornah-
me nach dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz selbst entfernen; 
§ 24 Abs. 2 Satz 5 ist entsprechend anwendbar. Die Gemeinde bewahrt 
diese Sachen zwei Monate auf.

VI. Herrichten und Pflege der Grabstätten
§ 26 Allgemeines
(1)  Alle Grabstätten müssen der Würde des Ortes entsprechend hergerich-

tet und dauernd gepflegt werden. Verwelkte Blumen, Gebinde und 
Kränze sowie störende Vegetation sind von den Grabstätten zu ent-
fernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulagern. Geschieht 
dies nicht, so kann die Friedhofsverwaltung den Abraum auf Kosten der 
bzw. des Verpflichteten nach angemessener Frist ohne Ankündigung 
beseitigen.

(2)  Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung 
sind dem Gesamtcharakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter 
des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Bei 
Plattenwegen zwischen den Gräbern dürfen die Grabbeete nicht höher 
als die Platten sein. Die Grabstätten dürfen nur mit solchen Pflanzen be-
pflanzt werden, die andere Grabstätten und  die öffentlichen Anlagen 
nicht beeinträchtigen. Zur Verhinderung von Erosion (Ausspülung) sind 
die Grabstätten entlang der Plattenwege mit bodendeckenden, stark 
wurzelbildenden Pflanzen anzulegen.

(3)  Für das Herrichten und für die Pflege der Grabstätte hat der nach § 24 
Abs. 1 Verantwortliche zu sorgen. Die Verpflichtung erlischt erst mit 
dem Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechts.

(4)  Die Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach Belegung 
hergerichtet sein.

(5)  Die Grabstätten sind nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts 
abzuräumen. § 25 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6)  Das Herrichten, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtne-
rischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich der 
Friedhofsverwaltung. Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigte sowie die 
Grabpflege tatsächlich vornehmenden Personen sind nicht berechtigt, 
diese Anlagen der Stadt zu verändern.

(7)  In Grabfeldern mit Gestaltungsvorschriften (§ 21) ist die gesamte Grab-
fläche zu bepflanzen. Ihre gärtnerische Gestaltung muss den erhöhten 
Anforderungen entsprechen und auf die Umgebung abgestimmt wer-
den.

§ 27 Vernachlässigung der Grabpflege
(1)  Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet oder gepflegt, so hat der Ver-

antwortliche (§ 24 Abs. 1) auf schriftliche Aufforderung der Friedhofs-
verwaltung die Grabstätte innerhalb einer jeweils festgesetzten ange-
messenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder nicht ohne Weiteres zu ermitteln, so genügt ein dreimo-
natiger Hinweis auf der Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht be-
folgt, so können Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten von 
der Friedhofsverwaltung abgeräumt, eingeebnet und eingesät werden. 
Bei Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten kann die Friedhofs-
verwaltung in diesem Fall die Grabstätte im Wege der Ersatzvornahme 
nach dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz in Ordnung bringen 
lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. In dem 
Entziehungsbescheid ist der Nutzungsberechtigte aufzufordern, das 
Grabmal und die sonstigen Grabausstattungen innerhalb von drei Mo-
naten nach Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheids zu entfernen.

(2)  Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. 
Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder nicht ohne Weiteres zu ermitteln, so kann die Friedhofs-
verwaltung den Grabschmuck entfernen.

(3)  Zwangsmaßnahmen nach Abs. 1 und 2 sind dem Verantwortlichen vor-
her anzudrohen.

VII. Benutzung der Leichenhalle
§ 28 Benutzung der Leichenhalle
(1)  Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Verstorbenen bis zu Bestat-

tung. Sie darf nur in Begleitung eines Angehörigen des Friedhofsperso-
nals oder mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2)  Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, 
können die Angehörigen den Verstorbenen während der festgesetzten 
Zeiten sehen.

(3)  Erweiterte Abschiedsmöglichkeiten bestehen in entsprechenden Ab-
schiedsräumen der Leichenhalle in Waldkirch. Im Rahmen der dort vor-
herrschenden räumlichen Kapazitäten kann Angehörigen der Verstor-
benen durch Überlassung eines Schlüssels selbständige Besuchsmöglich-
keit eingeräumt werden.

(4)  In den Leichenhallen von Waldkirch und Kollnau existieren spezielle 
Räume zur Vorbereitung und Waschung der Verstorbenen (Vorberei-
tungs- und Waschraum); sofern entsprechende Tätigkeiten in der Lei-
chenhalle vorgenommen werden, hat dieses verpflichtend in dem hier-
für vorgesehenen Vorbereitungs- und Waschraum zu erfolgen.

VIII. Haftung, Ordnungswidrigkeiten
§ 29 Obhuts- und Überwachungspflicht, Haftung
(1)  Der Stadt obliegen keine über die Verkehrssicherungspflicht hinaus-

gehenden Obhuts- und Überwachungspflichten. Die Stadt haftet nicht 
für Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße Benutzung des Friedhofs, 
seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch 
Tiere entstehen. Im Übrigen haftet die Stadt nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt.

(2)  Verfügungsberechtigte und Nutzungsberechtigte haften für die schuld-
haft verursachten Schäden, die infolge einer unsachgemäßen oder den 
Vorschriften der Friedhofssatzung widersprechenden Benutzung oder 
eines mangelhaften Zustands der Grabstätten entstehen. Sie haben 
die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher 
Schäden geltend gemacht werden. Gehen derartige Schäden auf meh-
rere Verfügungsberechtigte oder Nutzungsberechtigte zurück, so haf-
ten diese als Gesamtschuldner.

(3)  Abs.2 findet sinngemäß Anwendung auf die nach § 4 zugelassenen Ge-
werbetreibenden, auch für deren Bedienstete.

§ 30 Ordnungswidrigkeiten
 Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Abs. 3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den Friedhof entgegen der Vorschrift des § 2 betritt,
2.  entgegen § 3 Abs. 2
 a.  sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend ver-

hält oder die Weisungen des Friedhofspersonales nicht befolgt,
 b. die Wege mit Fahrzeugen aller Art befährt
 c.  während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe 

Arbeiten ausführt,
 d.  den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt 

oder beschädigt sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtig-
terweise betritt,

 e.  Tiere mitbringt, ausgenommen Blindenhunde,
 f.  Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen ab-

lagert,
 g.  Waren und gewerbliche Dienste anbietet,
 h. Druckschriften verteilt,
3.  eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt 

(§ 4 Abs. 1),
4.  als Verfügungs- oder Nutzungsberechtigter oder als Gewerbetreiben-

der Grabmale und sonstige Grabausstattungen ohne oder abweichend 
von der Genehmigung errichtet, verändert (§ 22 Abs. 1 und 3) oder 
entfernt (§ 25 Abs. 1),

5.  Grabmale und sonstige Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem 
Zustand hält (§ 24 Abs. 1).

IX. Bestattungsgebühren
§ 31 Erhebungsgrundsatz
Für die Benutzung der gemeindlichen Bestattungseinrichtungen und für 
Amtshandlungen auf dem Gebiet des Friedhofs- und Bestattungswesens 
werden Gebühren nach den folgenden Bestimmungen erhoben.

§ 32 Gebührenschuldner
(1)  Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren ist verpflichtet
 1.  wer die Amtshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vor-

genommen wird;
 2.  wer die Gebührenschuld der Stadt gegenüber durch schriftliche Er-

klärung übernommen hat oder für die Gebührenschuld eines ande-
ren kraft Gesetzes haftet.

(2)  Zur Zahlung der Benutzungsgebühr ist verpflichtet
 1.  wer die Benutzung der Bestattungseinrichtung beauftragt;
 2.  die bestattungspflichtigen Angehörigen der verstorbenen Person (Ehe-

gatte oder Ehegattin, Lebenspartner oder Lebenspartnerin, volljährige 
Kinder, Eltern, Großeltern, volljährige Geschwister und Enkelkinder).

(3)  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 33 Entstehung und Fälligkeit der Gebühren
(1)  Die Gebührenschuld entsteht
 1.  bei Verwaltungsgebühren mit der Beendigung der Amtshandlung,
 2.  bei Benutzungsgebühren mit der Inanspruchnahme der Bestattungs-

einrichtungen und bei Grabnutzungsgebühren mit der Verleihung 
des Nutzungsrechts.

(2)  Die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren werden einen 
Monat nach Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung fällig.

§ 34 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
(1)  Die Höhe der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren richtet sich nach 

dem als Anlage zu dieser Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis.
(2)  Ergänzend findet die Satzung über die Erhebung von Verwaltungs-

gebühren – Verwaltungsgebührensatzung – in der jeweiligen Fassung 
entsprechend Anwendung.

X. Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 35 Alte Rechte
Die vor dem In-Kraft-Treten dieser Friedhofssatzung entstandenen Nut-
zungsrechte enden erst mit dem Ablauf der Ruhezeiten des in dieser Grab-
stätte zuletzt Bestatteten.

§ 36 In-Kraft-Treten
(1)  Die Satzung tritt am 01.05.2019 in Kraft.
(2)  Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Friedhofssatzung vom 17.12.2003 (je-

weils mit allen späteren Änderungen) außer Kraft.

Waldkirch, den 10.04.2019  Götzmann, Oberbürgermeister

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Anlage zur Friedhofssatzung (Friedhofsordnung und Bestattungs-
gebührensatzung) vom 10. April 2019
Nr. Amtshandlung/Gebührentatbestand Gebühr
1. Verwaltungsgebühren 
1.1 Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmals 24,50 z
1.1.1 Genehmigung zur Veränderung eines Grabmales 24,50 z
1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern – im Einzelfall 24,50 z
1.2.1 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern – auf 5 Jahre 32,50 z
1.3 Genehmigung zum Ausgraben von Verstorbenen und Gebeinen 37,00 z
1.3.1 Genehmigung zum Ausgraben von Urnen 37,00 z
1.4 Ausstellen einer Urnenanforderung 12,00 z
1.5 Zuteilung eines neuen Grabplatzes 49,00 z
2. Benutzungsgebühren 
2.1 Benutzung der Leichenhalle (einschl. Reinigung) 
2.1.1 Benutzung der Einsegnungshalle pro Nutzung (Trauerfeier) 290,00 z
2.1.2 Benutzung der Abschieds- und Kühlräume pro Tag 102,00 z
2.1.3 Benutzung des Vorbereitungs- und Waschraums pro Nutzung 95,00 z
2.2  Pauschale Bestattungsgebühren (2.2.1-2.2.4: Ausheben u. Schließen 

des Grabes bzw. Öffnen u. Schließen der Urnenwand/-stele, Stellung 
Sargträger und Stellung Begräbnisordner i. d. Leichenhalle und am 
Grab (insg 4 Mann bzw. 1 Mann bei Urnenbeisetzungen) 

2.2.1 Erdbestattung für Personen über 10 Jahren 1.139,00 z
2.2.2 Erdbestattung für Personen unter 10 Jahren 194,00 z
2.2.3 Erdbestattung für Totgeburten, Fehlgeburten und Ungeborene 194,00 z
2.2.4 Urnenbestattungen 194,00 z
2.2.5 Abzugsgebühr je Stellung eines Begräbnisordners in der Leichenhalle 44,00 z
2.2.6 Abzugsgebühr je Stellung eines Sargträgers 44,00 z
2.2.7  Stellung eines Begräbnisordners i. d. Leichenhalle 

je angefangene halbe Stunde 44,00 z/h
2.3 Für sonstige Leistungen
2.3.1  Ausgraben, Umbetten (auch im Falle abgebrochener Umbettungen) 

oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen und Urnen 
je angefangene halbe Stunde 44,00 z/h

3. Grabplatzgebühren 
3.1 Überlassung eines Reihengrabes 
3.1.1 für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren – Ruhezeit 25 Jahre 1.195,00 z
3.1.2 für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren – Ruhezeit 30 Jahre 1.434,00 z
3.1.3 für Personen unter 10 Jahren – Ruhezeit 25 Jahre 1.141,00 z
3.1.4 für Personen unter 10 Jahren – Ruhezeit 30 Jahre 1.370,00 z
3.1.5 Urnenerdgrab – Ruhezeit 15 Jahre 669,00 z 

3.1.6 Anonymes Urnenerdgrab – Ruhezeit 15 Jahre 1.011,00 z
3.1.7 Grab für Tot-, Fehl- und Frühgeburten – Ruhezeit 10 Jahre 449,00 z
3.2 Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgräbern 
3.2.1 Wahlgrab je Grabstelle – Nutzungszeit 25 Jahre 1.222,00 z
3.2.2 Wahlgrab je Grabstelle – Nutzungszeit 30 Jahre 1.466,00 z
3.2.3 Urnenerdgrab – Nutzungszeit 15 Jahre 701,00 z
3.2.4 Urnenwandgrab – Nutzungszeit 15 Jahre 1.085,00 z
3.2.5 Urnenstelengrab – Nutzungszeit 15 Jahre 1.085,00 z
3.2.6 Baumgräber 
3.2.6.1  Baumgräber in naturbelassenen Baumgrababteilungen 

für bis zu 4 Urnen 1.969,00 z
3.2.6.2 Baumgräber in gärtnergepflegten Gemeinschaftsgrabanlagen 
 für bis zu 4 Urnen 809,00 z
3.2.7 Rasengräber 
3.2.7.1 für Erdbestattungen – Nutzungszeit 25 Jahre 2.347,00 z
3.2.7.2 für Erdbestattungen – Nutzungszeit 30 Jahre 2.713,00 z
3.2.7.3 für Urnenbeisetzungen 1.011,00 z
3.2.8 Gräber in gärtnergepflegten Gemeinschaftsgrabanlagen 
3.2.8.1 für Erdbestattungen 1.302,00 z
3.2.8.2 für Urnenbeisetzungen 749,00 z
3.3 Für jede Verlängerung eines Nutzungsrechtes an Wahlgräbern 
 wird für jedes Jahr 1/15, 1/25 bzw. 1/30 der entsprechenden Gebühr, 
 aufgerundet auf einen glatten EURO-Betrag, oder eine davon 
 anteilige Gebühr für kürzere Zeiträume erhoben
3.4 Zubettung einer Urne in eine schon belegte 
 Erdbestattungswahlgrabstelle 653,00 z
3.5  Jährliche Ausgleichsgebühr je Grabstelle im Falle eines Verzichts 

auf ein Nutzungsrecht gemäß § 12 Abs. 11 
(einmalige Veranlagung im Voraus bis Ablauf Ruhezeit) 66,00 z

4. Sonstige Gebühren bzw. Kostenersätze
4.1 Kostenersatz für Sachmittel bei Tuchbestattungen 
 (Schalung u. Abdeckbretter) 280,00 z
4.2 In vorstehendem Gebührenverzeichnis nicht erfasste Leistungen werden 
 nach den im Einzelfall entstehenden Aufwendungen gesondert berechnet.


